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(2) Das Gesetz gilt nicht für Unternehmen gemäß Abs. 1, 
bei denen die Treuhandanstalt gemäß § 1 Abs. 4 auf der 
Grundlage des Treuhandgesetzes vom 17. Juni 1990 Inhaber 
der Anteile der Kapitalgesellschaften ist oder wird. 
Ausgenommen sind Fälle der Übertragung von Gütern oder 
Grundstücken an Länder oder Kommunen, an denen diese 
vor dem 8. Mai 1945 Eigentum besaßen.

(3) Die Übertragung von Unternehmen gemäß Abs. 1 ist von 
der Treuhand Land- und Forstwirtschaft (nachfolgend Treu
hand genannt) im Zusammenwirken mit den Regierungsbe
vollmächtigten in den Bezirken vorzubereiten. Über die Über
tragung in das Eigentum der Kommunen entscheiden die 
kommunalen Vertretungskörperschaften. Über die Übertra
gung in das Eigentum der Länder ist nach der Länderbildung 
durch die Länderparlamente zu entscheiden.

(4) In Fällen, in denen Entscheidungen unverzüglich erfor
derlich sind, treffen diese bis zur Bildung der Länder die Re
gierungsbevollmächtigten der Bezirke im Einvernehmen mit 
dem Gremium der Volkskammerabgeordneten der Bezirke.

Umwandlung volkseigener Güter

§ 2

(1) Volkseigene Güter können in
a) Landesgüter (Domänen),
b) Kommunalgüter (Stadtgüter),
c) Lehr- und Versuchsgüter,

d) Universitätsgüter
(nachfolgend Güter genannt) umgewandelt werden.

(2) Das Vermögen der Güter einschließlich aller dazu ge
hörenden volkseigenen Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Aus
rüstungen und sonstigen volkseigenen Vermögenswerte wird 
Eigentum der Länder oder Kommunen. Lehr- und Versuchs
güter sowie Universitätsgüter werden Landeseigentum. Sie 
können durch Entscheidung des Landesparlamentes Universi
täten oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu 
Eigentum übertragen werden.

§3

Volkseigene Güter, deren Übertragung in das Eigentum der 
Länder oder Kommunen von dem Landesparlament oder der 
kommunalen Vertretungskörperschaft abgelehnt wird, sind der 
Treuhand zu übergeben und in Kapitalgesellschaften umzu
wandeln oder gemäß Gesetz vom 22. Juli 1990 über die Über
tragung des Eigentums und die Verpachtung volkseigener 
landwirtschaftlich genutzter Grundstücke an Genossenschaf
ten, Genossenschaftsmitglieder und andere Bürger (GBl. I 
Nr. 49 S. 899) zu verwerten. Das gleiche gilt für Betriebsteile 
mit Hilfs- und Nebenproduktion, die in Verbindung mit der 
Schaffung effizienter Produktionsstrukturen der Pflanzen- 
und Tierproduktion aus den Gütern ausgegliedert und nicht 
mit in Eigentum der Länder oder Kommunen übernommen 
werden.

§4

(1) Die Länder und Kommunen können nach Übertragung 
des Eigentums an den Gütern über deren Struktur und Orga
nisation auf der Grundlage der Länder- oder Kommunalver
fassungen alle erforderlichen Entscheidungen treffen, Güter 
oder Teile von ihnen verpachten oder Veräußerungen vor
nehmen.

(2) Güter können sich entsprechend den Rechtsvorschriften 
an Gesellschaften beteiligen. Der Verkauf von Grundstücken 
und deren Verpachtung für nichtlandwirtschaftliche Zwecke 
oder Bereitstellung als Beteiligung an Kapitalgesellschaften

erfolgen auf der Grundlage von Beschlüssen der Landesparla
mente bzw. bei Stadtgütern der Stadtverordnetenversamm
lungen.

§5

Rechtswirksamkeit

(1) Die Vermögensübertragung wird zum vereinbarten Zeit
punkt rechtswirksam.

(2) Anträge auf Entscheidungen gemäß § 1 Abs. 3 sind durch 
die zuständigen Behörden der Länder oder Kommunen zu 
stellen.

§ 6

Rechte Dritter am Vermögen der Güter

(1) Die Güter gehen mit allen zum Zeitpunkt der Eigentums
übertragung bestehenden Rechten Dritter am Vermögen der 
Güter und den Verbindlichkeiten an die Länder oder Kom
munen über.

(2) Für die Feststellung und Neuordnung des Eigentums 
sowie die Klärung der Nutzungsverhältnisse gelten die Ab
schnitte 7—10 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes vom 
29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 642) entsprechend.

§7

Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe

(1) Die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe einschließlich 
aller zugehöriger volkseigenen Grundstücke, Anlagen, Aus
rüstungen und sonstiger volkseigener Vermögenswerte sind 
den Ländern zu Eigentum zu übertragen. Ausgenommen da
von ist das volkseigene Vermögen, das der Treuhand über
geben wurde oder zur Übernahme vorgesehen ist sowie das 
volkseigene Vermögen, das einer gesamtstaatlichen Zweckbe
stimmung unterliegt.

(2) Volkseigenes Vermögen gemäß Abs. 1 ist auf Antrag den 
Gemeinden, Städten, Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts als Eigentum zu übertragen, wenn 
diese vor dem 8. Mai 1945 Eigentümer waren. Bis zum Vor
liegen entsprechender Entscheidungen sind die staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe oder die durch Landesgesetz be
stimmten Rechtsträger dieser Betriebe Nutzungsberechtigte.

(3) Das volkseigene Vermögen des Amtes für Forsteinrich
tung Potsdam sowie der Forsteinrichtungsämter Dresden, 
Weimar und Schwerin ist den Ländern als Eigentum zu über
tragen. Der Minister für Ernährung, Land- und Forstwirt
schaft regelt hierzu die Einzelheiten der Vermögensübertra
gung.

(4) Im übrigen gelten § 1 Abs. 3 und die §§ 3 bis 6 entspre
chend.

§ 8

Binnenfischereibetriebe

(1) Die volkseigenen Binnenfischereibetriebe Peitz/Cottbus, 
Frankfurt/Oder und Dresden werden in das Eigentum der 
entsprechenden Länder überführt, um ihre besonderen Funk
tionen für die ökologiegerechte Gewässerbewirtschaftung, den 
Erhalt einheimischer Fischbestände und die Erweiterung des 
Artenreichtums sowie die Erhaltung historischer Seen- und 
Teichgebiete und internationaler Feuchtgebiete zu gewähr
leisten.


